
1. HAUSHALTSRECHT
Kapitel-Agenda im Detail

1 Haushaltsrecht

2 Haushaltssystematik (Haushaltsplan) und -vollzug

3 Vergaberecht

4 Zuwendungsrecht

1

5 Literaturempfehlungen



Haushaltsrecht
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Haushaltsrecht
Gesamtheit der Rechtsregeln, die sich auf die Haushaltswirtschaft der 
öffentlichen Hand beziehen.

Wirtschaft der öffentlich-rechtl. 
Körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) 
zur

Beschaffung
Verwaltung und
Verwendung

der zur Durchführung ihrer öffentlichen 
Aufgaben notwendigen (Finanz-)Mittel.

Allgemeinverbindliche Regelung;
die Summe aller Rechtsnormen des 
positiven Rechts einer Rechtsgemeinschaft 
(z.B. Staat).

Haushalt Recht
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Haushalt als 

„Königsrecht“ des Parlaments

Instrument gegen staatliche Willkür 

England: 

"Bill of Rights„ (1689): 
> Parlament entscheidet über Gesetze,

v.a. über Steuergesetze

US-Verfassung (1787):

> "No taxation without representation“

Deutschland: 

Budgetrecht erst in der Zeit von Reichskanzler Otto 
von Bismarck (ab 1871) eingeführt 

Artikel 110 GG: 
> "allein das Parlament für die Festsetzung 

von Ausgaben zuständig“ (1949)



Allgemeines und besonderes Haushaltsrecht
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Allgemeines Haushaltsrecht: 
regelt die Haushalts- und Wirtschaftsführung allgemein ohne zeitliche Bindung

Verfassung (GG und LV), 
Landeshaushaltsordnung (LHO) und Verwaltungsvorschriften (VV)  

Übrige allgemeine Rechts- und Verwaltungsvorschriften, welche nicht nur auf eine 
Haushaltsperiode bezogen sind, z.B. 
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) u.a.

Besonders Haushaltsrecht:   
regelt die Haushalts- und Wirtschaftsführung für das jeweilige Haushaltsjahr

Haushaltsgesetz (HG) mit Anlagen und Durchführungsbestimmungen
Haushaltsplan, Haushaltsaufstellungsrundschreiben, Übersendungsschreiben u.a.



Normenhierarchie
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Grundgesetz

Haushaltsgesetz mit Haushaltsplan
Verwaltungsvorschriften etc.

Landesverfassungen und

Landeshaushaltsordnungen

Grundsätzegesetze

EU

 Hessische LHO,  Bayerische 
Landshaushaltsordnung usw.

.. der einzelnen Bundesländer

 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG)

 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Grundgesetz als Verfassung der
Budesrepublik Deutschland (GG)

Zunehmend einzelne Regelungen

 EU-Beihilferahmen

 Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL)



Grundgesetz (GG) - Finanzverfassung

Angelpunkt: Art. 109 GG Abs. 1 

Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig
und voneinander unabhängig

= Grundpfeiler der förderativen Ordnung

weiterer Angelpunkt Abs. 4 

wonach für Bund und Länder insbesondere gemeinsam geltende Grundsätze
für das Haushaltsrecht aufgestellt werden

 trotz grundsätzlicher Unabhängigkeit dadurch ermöglicht, dass die 
Haushalte von Bund und Ländern koordiniert gesteuert werden können
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Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Enthält die für Bund und Länder gemeinsam geltenden Grundsätze 
für das Haushaltsrecht

Rechtseinheitlichkeit und Vergleichbarkeit der öffentlichen 
Haushalte in Plan- und Rechnungsaufbau hergestellt

Verbindlicher Maßstab für die Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder auf dem Gebiet des Haushaltsrechts

Gelten in ihren wesentlichen Anordnungen für alle Rechnungswesen-
Systeme und jede Art der Darstellung des Haushalts
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Allgemeine Haushaltsgrundsätze
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1

2

Materielle Grundsätze

Notwendigkeit

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Gesamtdeckung

Haushaltsausgleich

Bepackungsverbot

Verfahrensgrundsätze

Vorherigkeit

Jährlichkeit

… zur Erfüllung der Aufgaben notwendig

Wirtschaftlichkeit: günstigste Relation zwischen 
verfolgtem Zweck und einzusetzenden Mitteln

… alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle 
Ausgaben. (Zweckbindung grundsätzlich verboten!) 

formell, d.h. einschließlich Einnahmen aus Krediten. 
(anders: materiell = Ausgleich ohne Krediteinnahmen)

... sachliches: nur Einnahmen/Ausgaben und zeitliches: 
Zeitraum für den HHG beschlossen wird

… vor Beginn des Rechnungsjahres festgestellt.
(Ansonsten: vorläufige Haushaltsführung)

Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) = Kalenderjahr
(ggf. Doppelhaushalt: jedes Jahr getrennt auszuweisen)

Öffentlichkeit … in allen Phasen des Haushaltskreislaufs



Besondere Haushaltsgrundsätze (Auswahl)
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1

2

Für die Aufstellung des Haushalts

Vollständigkeit und Einheit

Fälligkeit

Haushaltsklarheit

Haushaltswahrheit

Bruttoveranschlagung

Einzelveranschlagung

Für die Ausführung des Haushalts

Sachliche und zeitliche Bindung

… alle Einnahmen und Ausgaben. Für jedes Haushalts-
jahr ein (einziger) Haushaltsplan aufzustellen.

Kassenwirksamkeitsprinzip im kameralen
Haushaltsplan.

… durchsichtig und übersichtlich 

(ungeschriebener Grundsatz)

Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe getrennt 
voneinander zu veranschlagen (Saldierungsverbot)

in der reinen Kameralistik: detaillierte Titelstruktur. 
Keine Deckungsfähigkeit, keine Übertragbarkeit von 
Ausgaben,.
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Haushaltsgrundsätze und Haushaltsphasen



Weiterentwicklung des Haushaltsrechts
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1969                                                    1998 2010                                  2017

Haushaltsrechts-
Fortentwicklungsgesetz (HRFEG)

• Flexibilisierungen bei der Bewirtschaftung
von Haushaltsmitteln

• Gesetzliche Verankerung der 
Kosten- und Leistungsrechnung

Haushaltsreform

• Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
• Bundeshaushaltsordnung (BHO)

Landeshaushaltsordnungen (LHO)

Haushaltsgrundsätze-
Modernisierungsgesetz
(HGrGMoG)

• Ermöglichung der Koexistenz
unterschiedlicher
Rechnungswesensysteme
“Kameralistik” und “Doppik”

• Ersetzungsregeln

• Einheitliche Mindeststandards



Haushaltsflexibilisierungen durch HRFEG

>> „Aufweichen“ des Grundsatzes der Spezialität 

12

Haushaltsgrundsatz der Spezialität: die bewilligten Ausgaben dürfen lediglich 

a) für die vorgesehenen Zwecke (qualitative Spezialität)

b) nur in der vorgesehenen Höhe (quantitative Spezialität)

c) und ausschließlich innerhalb des vorgesehenen Zeitraums
(zeitliche Spezialität) 

getätigt werden.

> Haushaltsrecht-Fortentwicklungsgesetz (ab 1998): 

Verbesserung der Haushaltsflexibilität:

 Deckungsfähigkeit

 Übertragbarkeit

Sachliche 
Bindung

Zeitliche 
Bindung



Deckungsfähigkeit

Erweiterungen der Zweckbestimmung

 Ausnahme vom Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung
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Arten:

 einseitige Deckungsfähigkeit 

 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Titel 1 Titel 2

Titel 1 Titel 2



Übertragbarkeit

Erweiterungen der Jährlichkeit (zeitliche Spezialität)

 Ausnahme vom Haushaltsgrundsatz der zeitlichen Bindung
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Beschränkungen des zeitlichen Rahmens

Wegfallvermerke (kw-Vermerk)

Umwandlungsvermerk (ku-Vermerk)



Neuerungen durch HGrGMoG
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Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungen des Haushalts- und
Rechnungswesens. 

 Entfall der bis dahin zwingenden Verpflichtung das Haushalts- und  
Rechnungswesen kameral zu gestalten. 

 Ermöglichung der Koexistenz unterschiedlicher Rechnungswesensysteme
Kameralistik und Doppik

 Mindestmaß einheitlicher Vorgaben

 Ersetzungsregeln in § 1a Abs. 2

Kameralistik Doppik

Haushaltsplan Erfolgs-/Finanzplan

Titel Konten

Einnahmen Erträge

Ausgaben Aufwendungen



Als Kameralistik (von lat. camera = [Schatz-] Kammer) wird die Buchführung 
bezeichnet, in der die öffentliche Verwaltung die nach dem Haushaltsplan 
angeordneten (Soll-) und die tatsächlichen (Ist-) Einnahmen und Ausgaben 
aufzeichnet. 

Ihre Ursprünge liegen in der Zeit des Merkantilismus (16.-18. Jh.), in der die 
Kameralwissenschaft ihren Höhepunkt erreichte. 
Bis heute ist sie namensgebend für diesen Rechnungsstil des öffentlichen 
Rechnungswesens geblieben.

Im Zentrum des Interesses steht die Verwendungskontrolle des durch 
Haushaltsgesetz aufgestellten Haushaltsplans.

16

Kameralistik - kameralistische Buchführung
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Beispiel: Titel im Kapitel 15 20 (Fachhochschule Wiesbaden) 

im vormals kameralen Haushalt der Hochschule

Titel 427 71

4 = Hauptgruppe

2 = Obergruppe

7 = Gruppe



Doppik - Doppelte Buchführung (in Konten)

Die Doppik überträgt das kaufmännische Rechnungswesen auf die  
Rechnungslegung der öffentlichen Hand.

„Doppelte Buchführung“ notiert in Ertrag und Aufwand.

Im Zentrum des Interesses steht der Nachweis der Veränderung bzw. 
der Erhalt der „Nettoposition“ (des Eigenkapitals).

Notwendigkeit von Modifizierungen zum Handelsrecht und der kaufmännischen 
Praxis aufgrund der verschiedenen Problemlagen und Zielstellungen.
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Immer Buchung und 
Gegenbuchung:
„Soll an Haben“
(„T-Konten“)

a Innerhalb der Gewinn-
und Verlustrechnung
eines Geschäftsjahres

b Durch Vergleich zweier 
aufeinander folgender 
Bilanzen („Betriebs-
vermögensvergleich“)
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Begriff: doppelte Buchführung
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Kontenrahmen & Kontenarten

Gliederung der Kontenklassen für die Finanzbuchführung

20
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Doppik (Erfolgsrechnung, GuV)

Rechengrößen Aufwand & Ertrag

Kameralistik
= in  der Doppik: Finanzrechnung/Cash flow-Rechnung

Rechengrößen Auszahlung & Einzahlung
(Ausgaben & Einnahmen)

Unterschiedliche Rechengrößen in Doppik und Kameralistik
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„Periodisierung“ von Ausgaben 

(Abschreibungen und Rückstellungen)
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Haushaltsjahr:       2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ausgabe (Kameralistik) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gebäude 50 Mio. - - - - - -

Labor - - 200 T - - - -

Pension - - - - - - 300 T

∑ Ausgaben 50 Mio. - 200 T - - - 300 T

Aufwand (Doppik) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gebäude (AfA) 1 Mio. 1 Mio. 1 Mio. 1 Mio. 1 Mio. 1 Mio. 1 Mio.

Labor (AfA) - - 50 T 50 T 50 T 50 T -

Pension (Rückstellung) - - - 100 T 100 T 100 T -

∑ Aufwendungen 1,0 
Mio.

1,0 
Mio. 

1,05 
Mio. 

1,15 
Mio. 

1,15 
Mio. 

1,15 
Mio. 

1,0 
Mio. 
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Zeitpunktrechnung

Rechte Seite = Passivseite: zeigt Mittelherkunft
Linke Seite = Aktivseite: zeigt Mittelverwendung

Passiva: Finanzierung
Aktiva: Investitionen 

Bilanz

23
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Auflösung der Bilanz in 

Konten:

Unterjährige Buchung der 
Geschäftsvorfälle erfolgt auf 
diesen 
- durch „Auflösung aus der 
Bilanz“ entstandenen -
Konten!
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Kameralistik „Doppik“
(Kaufmännisches Rechnungswesen)

ca. 16. Jahrhundert ca. 16. Jahrhundert

Ziel – Abbildung der Bedarfsdeckung Ziel – Abbildung des Erfolges

Können die Einnahmen den Bedarf  
decken?

Wie viel Gewinn kann erzielt werden?

Input Output

Geldrechnung Vermögensrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungssysteme - Eckpunkte

25
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Das Doppische Rechnungswesen als „Integrierte Verbundrechnung“
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Welche Rechnungslegungsstile und ERP-Systeme werden in den 

Bundesländern eingesetzt?

Bayern

HIS  SAP MACH

Hamburg

HIS  SAP MACH

Bremen

HIS  SAP MACH

Niedersachsen

HIS  SAP MACH

(Erweiterte) Kameralistik Kaufmännische Buchführung

Sachsen

HIS  SAP MACH

Sachsen-Anhalt

HIS  SAP MACH

Thüringen

HIS  SAP MACH

Brandenburg
HIS  SAP MACH

Berlin

HIS  SAP MACH

Mecklenburg-Vorpommern

HIS  SAP MACH

Nordrhein-Westfalen

HIS  SAP MACH

Hessen

HIS  SAP MACH

Rheinland-Pfalz

HIS  SAP MACH

Saarland

HIS  SAP MACH

Baden-Württemberg

HIS  SAP MACH

Beide Rechnungslegungsverfahren

wird benutzt

wird nicht benutzt

Schleswig-Holstein
HIS  SAP MACH

Quelle: BDO AG 27
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Der Haushaltsplan als Anlage 

des jährlichen Haushaltsgesetzes
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Haushaltssystematik:

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsplan

Anlage

Kapitel xz 

 … Behörde (Mandant)

Kapitel yz

 … Behörde (Mandant)

Gesamtplan

 Zusammenfassung der Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen aller Einzelpläne

= Haushaltsübersicht
 Finanzierungsübersicht

 Kreditfinanzierungsplan

Einzelpläne

 Alle Einnahmen, Ausgaben, 
Verpflichtungsermächtigungen
und Stellen eines

Verwaltungszweiges
(Ressorts)

H a u s h a l t s g e s e t z

H
au

sh
al

ts
st

el
le

Titel

 Einnahmetitel (Ziffer 0-3), 
Ausgabetitel (4-9), Stellenplan

Kapitel xy

 … Behörde (Mandant)

Titel

 Einnahmetitel (Ziffer 0-3), 
Ausgabetitel (4-9), Stellenplan

Titel

 Einnahmetitel (Ziffer 0-3), 
Ausgabetitel (4-9), Stellenplan

…

…



Einzelpläne: Einnahmen und Ausgaben entsprechend

dem Ministerialprinzip
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Gruppierungsplan

Einteilung der Titel

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Verwaltungseinnahmen

Zuweisungen/Zuschüsse

Kreditaufnahme

Personal

Sächliche Verwaltungsausgaben

Zuweisungen/Zuschüsse

Baumaßnahmen (Investitionen)

Sonstige Investitionen

Besondere Finanzierungsausgaben

Hauptgruppen 4 – 9

Ausgaben

0 Steuern Hauptgruppen 0 – 3

Einnahmen

HGr. 7 und HGr. 8 

= Investitionen



Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne

Wo werden die Aufgaben
wahrgenommen?

Was für Einnahmen und Ausgaben
sind das?

33

Einzelpläne Hauptgruppen

0 Allgemeine Verwaltung 

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

2 Schulen 

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Sondervermögen 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Einnahmen: 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 
 

Ausgaben: 

4 Personalausgaben 

5/6 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

Beispiel Kommune: Beispiel Kommune:



Wofür werden die 
Einnahmen erhoben bzw. 
die Ausgaben geleistet?

Haushaltsmittel ersichtlich, die für 
einzelne Aufgaben- und 
Politikbereiche vorgesehen sind.
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Funktionenplan

Gliederung der Titel nach funktionalen Gesichtspunkten

FKZ = Funktionale Kennziffer         



Was ist in den Haushaltsplan aufzunehmen?

Haushaltsmittel

sind Beträge, 

die im Haushaltsplan

nach Zweckbestimmung 

und Ansatz ausgebracht sind.

konkret:

 Einnahmen

 Ausgaben

 Verpflichtungsermächtigungen

 Stellen

35
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Vergaberecht

Ziele

 Wirtschaftliche Beschaffung (vgl. § 6 HGrG; §/Art. 7 LHO)

 freier Dienstleistungsverkehr im EU-Binnenmarkt

 politische Zwecke (z.B. Förderung des Mittelstands)

 im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geregelt

Voraussetzung: bestimmte Auftragswerte (Schwellwerte) erreicht
(Vergabeverordnung VgV)

Öffentliche Aufträge unterliegen oberhalb (Oberschwellenbereich) und unterhalb
(Unterschwellenbereich) der Schwellwerte dem Haushaltsrecht. Das heißt z.B., dass vor
Ausschreibung bzw. Auftragserteilung die entsprechenden Mittel im Haushalt zur Verfügung
stehen müssen bzw. Zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen ermächtigt wurde.
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Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand



Schwellenwerte (ab 1.1.2018)

Trennlinie zwischen nationalen und EU-weiten Vergabeverfahren

Ursprung der Schwellwerte im “Government Procurement Agreement (GPA) der 
Welthandelsorganisation.
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144.000 Euro

443.000 Euro

443.000 Euro

221.000 Euro

750.000 Euro

5.548.000 Euro

Liefer- und Dienstleistungsaufträge der 
obersten und oberen Bundesbehörden

… von Sektorauftraggebern

… im Bereich Verteidigung und Sicherheit

… aller anderen öffentlichen Auftraggeber

Aufträge für soziale und andere besondere 
Dienstleistungen nach § 130 GWB

Bauaufträge

Abb. nach Rechten/Röbke



Verfahrensarten unterhalb der Schwellwerte

Verfahrenserleichterungen für kleine und kleinste Aufträge

39

Direktkauf

Freihändige Vergabe / 
Verhandlungsvergabe

Beschränkte 
Ausschreibung

Öffentliche 
Ausschreibung

bis 1.000 Euro
(ohne formelles Vergabeverfahren)

Verhandlungsverfahren

… mit und ohne Teilnahmewettbewerb

Aufforderung an eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen zur Abgabe von Angeboten

Nach Rechten/Röbke



Verfahrensarten ab den EU-Schwellenwerten

Verfahren abschließend in § 119 Abs. 1 GWB genannt.
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Offene Verfahren

Nicht offene Verfahren

Verhandlungsverfahren

Wettbewerblicher 
Dialog

Innovations-
partnerschaft

Aufforderung an eine unbeschränkte Anzahl 
von Unternehmen zur Abgabe von Angeboten

Prüfung der Eignung der interessierten Unter-
nehmen in einem gesonderten Teilnahme-
wettbewerb

Vergabestelle wendet sich an ausgewählte 
Unternehmen, um mit ihnen oder einem von 
ihnen über das/die Angebot(e) zu verhandeln

bei besonders komplexen Aufträgen. 
Verhandlung über den Auftragsgegenstand!

bei Entwicklung einer innovativen Leistung

Nach Rechten/Röbke



Ablauf eines Vergabeverfahrens

41

D o k u m e n t a t i o n !

VORBEREITUNG EINLEITUNG ANGEBOTSPHASE
ANGEBOTS-
ÖFFNUNG

ABSCHLUSS

 Erstellung der 
Vergabeunterlagen

 Anschreiben und 
Bewerbungs-
bedingungen

 Vertragsunterlagen

 Vergabe- und 
Entscheidungs-
reife

 Vermeidung von 
Interessen-
konflikten

 Mindestinhalt der 
Bekanntmachung

 Verfahrensfristen

 Eignungskriterien

 Aufforderung zur 
Angebotsabgabe 
und Versand der 
Vergabeunterlagen

 Informations-
management bis 
zum Ablauf der 
Angebotsfrist

 Angebotsabgabe

 Prüfung und 
Wertung der 
Angebote

 Zuschlag

 Ggf. Aufhebung



1. HAUSHALTSRECHT
Kapitel-Agenda im Detail

1 Haushaltsrecht

2 Haushaltssystematik (Haushaltsplan) und -vollzug

3 Vergaberecht

42

4 Zuwendungsrecht

5 Literaturempfehlungen



Zuwendungsrecht

43

(Nationale) Rechtsgrundlagen:

• § 14 HGrG (Definition und Zulässigkeit)

• §/Art. 23 BHO/LHO und VV dazu 
(Haushaltsaufstellung, Veranschlagung im Haushaltsplan)

• §/Art. 44 BHO/LHO und VV dazu
(Gewährung auf Grundlage der veranschlagten Ansätze)

Definition

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 

 (freiwillige) Leistungen 
 an Stellen außerhalb der Staatsverwaltung  
 zur Erfüllung bestimmter Zwecke, 
 an deren Erfüllung der Staat durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat
 und  das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang 

befriedigt werden kann. (Subsidiarität)



Voraussetzungen und Begriffs-Abgrenzung
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Voraussetzungen für die Veranschlagung/Gewährung einer Zuwendung:

 Finanzierungszuständigkeit des Bundes/des Landes

 erhebliches Bundes-/Landesinteresse

 Subsidiaritätsgrundsatz (Zweck kann anders nicht erreicht werden)

 kein Rechtsanspruch auf Zahlung

Schwerpunkte für Zuwendungen sind die Bereiche Forschung und Entwicklung.

≠ Zuweisungen: 
einmalige oder laufende Geldleistungen der öffentlichen Haushalte untereinander.

≠ Zuschüsse: 
zweckgebundene Leistungen, mit denen öffentliche Aufgaben gefördert werden sollen. 
Im Unterschied zur Zuweisung muss der Empfänger für den gleichen Zweck auch eigene 
Leistungen erbringen.



Zuwendungsformen
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Institutionelle FörderungProjektförderung

 auf Grundlage eines (Projekt-) 
Finanzierungsplans (Tz. 2.1 VV zu 

§ 23 BHO, Tz.3.2.1 VV zu § 44 Abs. 1 
BHO)

 für ein thematisch wie zeitlich 
begrenztes Vorhaben

 Verbot des vorgezogenen 
Maßnahmebeginns, Tz. 1.3 VV zu 

§ 44 Abs. 1 BHO

Zuwendung unterliegt den 
Regelungen der ANBest-P (Tz. 5.1 VV zu 

§ 44 Abs. 1 BHO)

 auf Grundlage eines Haushalts- oder 
Wirtschaftsplans (Tz. 2.2 und 3.4 zu 

§ 23 BHO, Tz. 3.2.2 VV zu § 44 Abs. 1 BHO)

 für eine Einrichtung, an deren Wirken ein 
erhebliches Bundesinteresse besteht

 für welche Tätigkeiten im Einzelnen die 
Zuwendung gewährt wird, ist im Haushalts-

oder Wirtschaftsplan festzulegen

 Zuwendungsempfänger muss sich behandeln 
lassen, wie Dienststelle des Bundes, d.h. insbes. 

Besserstellungsverbot, 
Selbstversicherungsgrundsatz, keine 

Rückstellungsbildung

 Zuwendung unterliegt den Regelungen 
der ANBest-I (Tz. 5.1 VV zu § 44 Abs. 

1 BHO)

 Zuwendungen werden im Regelfall durch (schriftlichen) Zuwendungsbescheid bewilligt.



Geltung der Haushaltsgrundsätze für Zuwendungsempfänger 

am Beispiel DFG
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Förderungsempfänger
der DFG

Bund,
Länder

DFG

HGrG, BHO, VV zur BHO

Bewirtschaftungsgrundsätze 
der DFG

Verwendungs-
richtlinien der DFG

gem. § 44 BHO sind bei Zuwendungen 
Regelungen für die Verwendung, den 
Nachweis und der Überprüfung 
festzulegen; vgl. VV zu BHO und 
Anlagen dazu (ANBest-P und ANBest-I); 
Abweichungen von den ANBest-I und 
ANBest-P sind mit Zustimmung des 
BMF zulässig.

gem. Ziffer 15 der 
Bewirtschaftungsgrund-
sätze der DFG muss den 
Förderungsempfängern der 
DFG die Beachtung der 
ANBest-P auferlegt werden 
(Einzelabweichungen!)

 Die Regelungen für die Haushaltsführung von Bund und Ländern werden an die Empfänger
von Zuwendungen der öffentlichen Hand „weitergereicht“.



Finanzierungsarten
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Anteilfinanzierung

Fehlbedarfsfinanzierung

Festbetragsfinanzierung

Vollfinanzierung

Projektförderung. Zuwendung wird als Prozentsatz der 
zuwendungsfähigen Ausgaben festgesetzt.
(Tz. 2.2.1 VV zu § 44 Abs. 1 BHO)

Deckt den Fehlbedarf entsprechend eines 
Finanzierungsplans. Auch hier erfolgt eine Begrenzung 
auf einen Höchstbetrag. (Tz. 2.2.2 zu § 44 Abs. 1 BHO) 

Förderung erfolgt durch einen festen Betrag.
(Tz. 2.2.3 VV zu § 44 Abs. 1 BHO)

Abdeckung der gesamten Ausgaben. Finanzierung ist 
ebenfalls auf einen Höchstbetrag begrenzt.
(Tz. 2.4 VV zu § 44 Abs. 1 BHO) 
Nur in Ausnahmefällen!

 Kontrolle der Verwendung durch Verwendungsnachweis
(Sachbericht und zahlenmäßiger Nachweis)
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4 Zuwendungsrecht

5 Literaturempfehlungen
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Heller, Robert F.: 
Haushaltsgrundsätze für Bund, Länder und Gemeinden. 
2., völlig neu bearb. Aufl. 2010. R. v. Decker Heidelberg u.a. 
(ISBN 978-3-7685-0575-8)

Westermeier, Herbert/Wiesner, Antonius:
Das staatliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. 
9., neu bearb. Aufl. 2012. R. v. Decker Heidelberg u.a. 
(ISBN 978-3-7685-0565-9)
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Gröpl, Christoph (Hrsg.):
BHO / LHO. Bundeshaushaltsordnung, 
Landeshaushaltsordnungen. Staatliches Haushaltsrecht. 
Kommentar 
2. Aufl. 2019. C.H. Beck
(ISBN 978-3-406-71937-0)
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Rechten, Stephan/Röbke, Marc: 
Basiswissen Vergaberecht. 
Ein Leitfaden für Ausbildung und Praxis. 
2., aktual. Aufl. 2017 Bundesanzeiger Verlag Köln. 
(ISBN 978-3-8462-0623-2)
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Gumpert, Sven: 
Zuwendungsrecht des Bundes. Ein Lehrbuch. 
1. Aufl. 2018. 
(ISBN 978-1-7255-1257-3)
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